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Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbelehrung 
für den 3. Glückstädter Drachenboot-Cup 

 

1. Teilnahmeberechtigt sind nur Teams, die ihre Anmeldung 
abgegeben und nach einer Anmeldebestätigung das Startgeld 
(333 Euro)  termingerecht gezahlt haben. Das Organisations-
team entscheidet als Veranstalter über die Teilnahme eines 
Teams. 

2. Jedes Team benennt eine Teamkapitänin / einen Teamkapi-
tän, die / der während der Regatta Ansprechpartner/in für 
die Veranstalter und das Organisationspersonal ist. Sie/Er 
nimmt an den Teamkapitänsmeetings teil und ist während 
der Regatta und des Trainings verantwortlich für die Sicher-
heit des Teams an Land und auf dem Wasser. 

3. Die Teamkapitänin / Der Teamkapitän verpflichtet sich, diese 
Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbelehrung jeder Teil-
nehmerin / jedem Teilnehmer vor der Veranstaltung bekannt 
zu machen. Die Teamkapitänin / Der Teamkapitän bestätigt 
mit ihrer / seiner Unterschrift, dass alle Teammitglieder diese 
"Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbelehrung" kennen. 

4. Alle Teilnehmerinnen / Teilnehmer nehmen an der Veranstal-
tung auf eigene Gefahr teil. 

5. Jede Teilnehmerin / Jeder Teilnehmer erklärt, dass sie / er 
200 Meter in der Kleidung, die sie / er während der Rennen 
im Boot trägt, schwimmen kann. 

6. Das Team besteht aus maximal 18 Paddlerinnen / Paddlern 
und einer Trommlerin / einem Trommler (Ersatzpadd-
ler/innen sind erlaubt). Während der Rennen muss das Boot 
mit mindestens 6 paddelnden Frauen besetzt sein. Für jede 
fehlende Frau gibt es eine Zeitstrafe von 10 Sekunden. Im Fi-
nale wird bei zu wenigen Frauen das Team auf den letzten 
Platz gesetzt. 

7. Die Veranstalter stellen während der Regatta, sowie während 
der Trainingstage, Steuerleute. Es besteht kein Anspruch auf 
eine bestimmte Steuerfrau / einen bestimmten Steuermann. 

8. Boote und Paddel werden von den Veranstaltern gestellt. 
Dieses Material ist von den Teilnehmerinnen / Teilnehmern 
pfleglich zu behandeln. Vorsätzliche oder durch unsachge-
mäße Behandlung herbeigeführte Beschädigungen werden 
durch die Teilnehmerin / den Teilnehmer ersetzt. 

9. Es sind keine Hilfsmittel (wie zum Beispiel Lautsprecher oder 
Trillerpfeifen) im Boot erlaubt.  

10. Teams, die nicht pünktlich zum Start erscheinen, werden vom 
Rennen ausgeschlossen. Eine Rückzahlung des Startgeldes ist 
ausgeschlossen. 

11. Den Anweisungen des Organisationspersonals, sowie deren 
Beauftragten ist zur eigenen Sicherheit unbedingt und unein-
geschränkt Folge zu leisten. 

12. Verhalten, das die übrigen Teilnehmerinnen / Teilnehmer 
gefährdet, Unsportlichkeit sowie Alkoholisierung können zur 
Disqualifikation des betreffenden Teams führen. Gleiches gilt 
bei Verstößen jeglicher Art gegen die Teilnahmebedingungen.  

13. Bei minderjährigen Teilnehmerinnen / Teilnehmern ist ein 
schriftliches Einverständnis einer / eines Erziehungsberech-
tigten zur Teilnahme einzuholen. Die Teamkapitänin / Der 
Teamkapitän bestätigt mit ihrer / seiner Unterschrift auf der 
Anmeldung, dass nur Teilnehmerinnen / Teilnehmer mit ent-
sprechender Zustimmungserklärung starten. Des Weiteren 
sind Minderjährige verpflichtet, während der Regatten eine 
Schwimmweste zu tragen (wird gestellt). 

14. Der Veranstalter, der Ausrichter, die Sponsoren, freiwillige 
Helfer, Angestellte, Offizielle sowie Personen, die mit der 
Durchführung der Veranstaltung beauftragt sind, werden mit 
der Unterschrift der verbindlichen Anmeldung und der Si-
cherheitsbelehrung von jeglicher Haftung befreit. Diese Haf-
tungsbefreiung gilt auch für abhanden gekommene Beklei-
dungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Wertsachen der 
Teilnehmerinnen / Teilnehmer. 

15. Die Rennleitung entscheidet unwiderruflich in allen Fragen 
des Wettbewerbs. 

16. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bei extre-
men Wetterlagen (zum Beispiel Gewitter, Sturm, Hochwasser 
etc.) oder aufgrund besonderer Ereignisse (zum Beispiel Ge-
fahr, behördliche Anordnung etc.) kann die Rennleitung die 
Veranstaltung verkürzen oder absagen. Eine Rückerstattung 
des überwiesenen Startgeldes ist ausgeschlossen. 

17. Das Team muss seinen Müll einsammeln, mitnehmen und 
einer geeigneten Entsorgung zuführen. 

18. Vom Glückstädter Drachenboot-Cup wird in verschiedenen 
Medien berichtet werden. Die Teilnehmerinnen / Teilnehmer 
erklären sich mit der Verwertung von Film- und Fotoarbeiten 
im Zusammenhang mit der Veranstaltung einverstanden. 

 
Durch meine Unterschrift erkenne ich Punkt 1-18 

der Teilnahmebedingungen und Sicherheitsbelehrungen uneingeschränkt, im Namen meines Teams, an. 
 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift der Teamkapitänin / des Teamkapitäns 

 
 

 


